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Antrag auf Löschung der Eintragung aus der Architektenliste der AKS 
gem. § 6 Absatz (1) Ziffer 1 des Saarländischen  

Architekten- und Ingenieurkammergesetzes (SAIG)  

 
Name: ............................................. Vorname: ............................................. Mitgliedsnummer: ............................. 
 

Ich beantrage die Löschung meiner Eintragung/en aus der Architektenliste der AKS (bitte beachten Sie, dass 

eine rückwirkende Löschung nicht möglich ist) 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt (  ) 

zum folgenden Datum ……………..….. 

Mit ist bekannt, dass durch die Löschung der Eintragung aus der Architektenliste 
 

• die Berufsbezeichnung Architekt:in, Innenarchitekt:in, Landschaftsarchitekt:in, Stadtplaner:in nicht 
mehr geführt werden darf, wenn im Saarland eine Hauptwohnung und/oder eine Niederlassung exis-
tiert (§ 1 Abs. 1 SAIG), auch nicht im Internet, in Telefonverzeichnissen und ähnlichem. Die Berufsbe-
zeichnung darf nach Löschung nur noch geführt werden, wenn eine Eintragung in der entsprechenden 
Liste einer anderen deutschen Architektenkammer besteht. 

• die Bauvorlageberechtigung nach Landesbauordnung Saarland (LBO) erlischt. 

• die Mitgliedschaft in der Architektenkammer des Saarlandes endet. 

• eine etwaige Mitgliedschaft in der Sterbekasse der Architektenkammer des Saarlandes und das damit 
verbundene Anrecht auf Auszahlung eines Sterbegeldes endet. 

• die Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk Nordrhein-Westfalen und ggf. die Befreiung von der ge-
setzlichen Rentenversicherung endet. 

• der automatische Bezug des Deutschen Architektenblattes (DAB) eingestellt wird. 

• die Beitragspflicht mit Beginn des Kalendermonats endet, in dem die Löschung wirksam wird.  

• die Eintragungsurkunde (im Original), falls vormals ausgestellt: der Mitgliedsausweis (im Original) sowie 
das Kammersiegel (hier nur die vom Holz abgelöste Siegelplatte) zurückzugeben sind. 

• Fünf Jahre nach der Löschung nach § 6 SAIG sämtliche bei der Architektenkammer gespeicherten Daten 
gelöscht werden, sofern keine weitere Speicherung der Daten beantragt wird (§ 17 Abs. 6 Satz 4 SAIG).  

 
 
 
Ort/Datum: ................................................................. Unterschrift: ...................................................................... 
 
Anlagen zur Antragstellung:  
Eintragungsurkunde (Original), ggf. Mitgliedsausweis (Original), ggf. Siegelplatte des Kammersiegel  
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